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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energie

Jahresrückblick 2020: Energie

Trotz der alles überschattenden und die Regierung auf Trab haltenden Corona-
Pandemie kündigte der Bundesrat im Frühling an, eine umfassende Revision des
Energiegesetzes (EnG) in Angriff nehmen zu wollen und schickte die entsprechende
Vorlage im April in die Vernehmlassung. Diese Vorlage entpuppte sich als wohl
wichtigstes Geschäft in der Energiepolitik 2020. Mit der Anpassung des 2017 von der
Stimmbevölkerung in einem Referendum gutgeheissenen EnG will der Bundesrat die
bestehenden Fördermassnahmen verlängern und gleichzeitig wettbewerblicher
ausgestalten. Nebst beispielsweise einer Verlängerung der Investitionsbeiträge in die
Wasserkraft bis ins Jahr 2035 sollen verbindliche Ausbauziele für die erneuerbaren
Energien ins Gesetz aufgenommen werden. Mit der Revision soll zu guter Letzt auch
eine Verbesserung der Stromversorgungssicherheit erreicht werden. Die
Vernehmlassung fiel grundsätzlich positiv aus, zumal viele Teilnehmende die
Stossrichtung für eine Verlängerung und Optimierung der Förderung erneuerbarer
Energien sowie für den Erhalt der Stromversorgungssicherheit begrüssten. Jedoch
monierte beispielsweise die Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK), dass die
Wasserkraft im Paket zu wenig stark berücksichtigt werde, und der SVP stiess das
Revisionspaket grundsätzlich bitter auf, da sie eine Verlängerung der staatlichen
Förderfinanzierung ablehnte. Diverse Vernehmlassungsteilnehmende würden es zudem
als sinnvoll erachten, die zweite grosse Vorlage zur Öffnung des Strommarktes
(StromVG) mit dieser Revision zusammen zu behandeln. Verschiedenste
parlamentarische Vorstösse nahmen Teile dieser geplanten Revision vorweg oder
verlangten einen Einbezug gewisser zusätzlicher Anliegen in ebendieser Revision. Bei
der Fotovoltaik beispielsweise zielten drei Vorstösse darauf ab, bei grossen Anlagen ein
wettbewerbliches Ausschreibemodell für Investitionsbeiträge einzuführen (Pa.Iv.
19.493; Pa.Iv. 18.481; Pa.Iv. 20.401). Ein solches Modell sah auch der Vorentwurf
zuhanden der Vernehmlassenden vor. Ebenfalls zielten verschiedenste Vorstösse darauf
ab, Verfahren bei der Errichtung von erneuerbaren Anlagen zu vereinfachen und damit
den Ausbau dieser Energien anzukurbeln (Mo. 19.3755; Mo. 19.7258; Po. 19.3730). Eine
Beschleunigung des Ausbaus von erneuerbaren Energien wurde beispielsweise auch mit
einer noch nicht behandelten parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 20.441) verlangt, die
bei der Interessenabwägung zwischen dem Ausbau von erneuerbaren Energien und
anderen nationalen Interessen Erstere als vorrangig erachten wollte. Die UREK-NR
wollte dem Problem von langwierigen Verzögerungen bei der Realisierung von
erneuerbaren Energieprojekten hingegen mit einer Gesamtplanung begegnen (Mo.
20.4268) und sistierte die parlamentarische Initiative. Mit dem
Forschungsförderinstrument SWEET und dem gesprochenen Kredit bis 2028 kann der
Bundesrat zudem die wissenschaftlichen Untersuchungen zu erneuerbaren Energien
auch künftig finanziell unterstützen, nachdem beide Räte dem Paket zugestimmt
hatten.  

Nebst der vorgesehenen Änderung des Energiegesetzes erhielt auch das Thema der
Investitionskontrollen weiterhin einen hohen Stellenwert. So forderten zwei
parlamentarische Vorstösse (Pa.Iv. 16.498; Mo. 20.3461) eine Einschränkung des
Verkaufs wichtiger Infrastrukturen der Schweiz an ausländische Unternehmen. Damit
soll ein Kontrollverlust über sogenannte «kritische Infrastrukturen» der Schweiz
verhindert werden. Der Nationalrat verlängerte im Sommer die Behandlungsfrist der
genannten parlamentarischen Initiative und wies im Dezember die inhaltlich
umfassendere Motion an seine UREK zurück mit der Bitte, das Anliegen doch im
Rahmen der weiter fortgeschrittenen parlamentarischen Initiative zu behandeln, zumal
diese in der Zwischenzeit gemäss dem allgemeinen Tenor als der bessere Weg
angesehen werde.   

Im Bereich der Kernenergie geschah im Vergleich zu anderen Jahren recht wenig.
Gegenüber dem Vorjahr reduzierte sich die gemessene Zeitungsberichterstattung zur
Atompolitik beispielsweise um über zwei Drittel. Nebst den beginnenden
Rückbauarbeiten des AKW Mühleberg erlangte die definitive Abschaltung des stark in
Kritik gestandenen elsässischen AKW Fessenheim nahe der Stadt Basel eine gewisse
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mediale Aufmerksamkeit. Des Weiteren wurde in der Presse im Berichtsjahr über die
Sicherheit von Atomkraftwerken und die Aufrechterhaltung des Betriebs während der
Corona-Pandemie berichtet. Der Rückgang der medialen Berichterstattung über
Atomenergiefragen setzte mit dem Beginn der Pandemie ein und die diesem Bereich
zukommende Aufmerksamkeit verharrte das ganze Jahr über auf bescheidenem
Niveau.

Bei der Wasserkraft sollten mittels einer Motion (Mo. 20.3407) finanzielle
Auffangmechanismen gegen Tiefpreisphasen geschaffen werden. Der Bundesrat
empfahl die Motion zur Ablehnung, versprach aber, die Forderung nach einer
Verbesserung der Investitionssicherheit im Rahmen der genannten Revision des EnG
eingehend zu prüfen. Dies animierte den Ständerat dazu, die Motion mittels
Ordnungsantrag an die zuständige UREK-SR zurückzuweisen. Die Kommission solle das
komplexe Geschäft genauer unter die Lupe nehmen und zu einem späteren Zeitpunkt
mit der bundesrätlichen Botschaft zur Revision des EnG abgleichen. Diskussionsbedarf
gab zudem auch weiterhin die Frage nach der ökologischen Aufwertung bei der
Erneuerung von Konzessionen bestehender Wasserkraftanlagen. Während das
Parlament noch im Jahr 2019 eine Anpassung zugunsten der Wasserkraftbetreiber
gutgeheissen hatte, ruderte die UREK-NR 2020 zurück und verlangte eine
Neuausrichtung des Pendels zwischen den Interessen der Wasserkraft und des
Umweltschutzes zugunsten des Letzteren (Pa. Iv. 20.434). Konkret sollen bei
Konzessionserneuerungen von bestehenden Wasserkraftanlagen Massnahmen für die
ökologische Aufwertung durch die zuständigen Behörden verfügt werden können. Die
Schwesterkommission des Nationalrates zeigte im August jedoch vorerst wenig
Verständnis für das Anliegen. Zu reden gab bezogen auf eine ähnliche Frage auch ein
Projekt für die Errichtung einer neuen Staumauer beim Triftgletscher (BE). Kurz bevor
das Berner Kantonsparlament wohl die Konzession erteilt hätte – wie der «Bund»
mutmasste –, vertagte das Bundesgericht das Vorhaben: In einem Interessenkonflikt
zwischen Naturschutz und dem Ausbau von erneuerbaren Energien wiesen die
Richterinnen und Richter in Lausanne ein Projekt zur Erhöhung der bestehenden
Grimselstaumauer (BE) und indirekt auch jenes beim Triftgletscher zurück an den
Berner Regierungsrat. Die entsprechenden Bauvorhaben müssten im Rahmen des
kantonalen Richtplans einer Interessenabwägung unterzogen werden, war dem
Entscheid im November zu entnehmen. Auch hier tauchte demnach die altbekannte
Frage der Ausrichtung des Pendels zwischen Nutzungs- und Umweltinteressen auf. 

Nebst Fragen rund um die Wasserkraft sorgte im Bereich der fossilen Energieträger ein
spektakulärer Einbruch der Erdölpreise während der ersten Corona-Welle international
für Aufsehen und liess auch die Preise an Schweizer Zapfsäulen purzeln. Diskutiert
wurde ferner die Erstellung eines Netzes von Wasserstofftankstellen. Ein
privatwirtschaftlicher Zusammenschluss von Tankstellenbetreiberfirmen und
Transportunternehmen wollte damit die «Huhn und Ei Frage» durchbrechen, in der
Hoffnung, dass durch den Aufbau von Infrastrukturen auch erste Fahrzeuge auf den
Schweizer Strassen mit dem neuen Treibstoff rollen werden. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Energiefragen im Jahr 2020 eine sehr
schwache mediale Aufmerksamkeit erzielten: Die gemessene mediale Berichterstattung
hatte sich gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert, was sich mit dem Fokus auf die nur
schwach mit Energiefragen in direktem Zusammenhang stehende Corona-Pandemie
erklären lassen dürfte. Mit der Ankündigung der Revision des EnG kam aber dennoch
ein zentrales Projekt ins Rollen, das auch in den Folgejahren noch viel zu reden geben
dürfte. 1

Jahresrückblick 2021: Energie

Die Schweizer Energiepolitik im Jahr 2021 war zum einen geprägt von zwei grossen
Geschäften – eines zur längerfristigen Förderung und zum Umbau der
Energieversorgung und eines zu zwischenzeitlichen Übergangslösungen, um kurzfristig
das Auslaufen bestehender Energiefördermassnahmen zu verhindern. Zum anderen
stand in den Medien in erster Linie die Frage im Fokus, wie die Schweiz künftig –
insbesondere auch ohne Stromabkommen mit der EU – eine Strommangellage während
den Wintermonaten verhindern kann. Insgesamt interessierte sich die Presse im Jahr
2021 gemäss der APS-Zeitungsanalyse 2021 ähnlich stark für Energiepolitik wie in den
Jahren 2018 und 2019 – einzig im Vorjahr hatte es Corona-bedingt einen deutlichen
Einbruch in der Berichterstattung zu Energiefragen gegeben (vgl. Abbildung 2 der APS-
Zeitungsanalyse 2021 im Anhang). 
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Ein wichtiges Ereignis, das den Schweizer Energiemarkt im Jahr 2021 durchschüttelte,
war der Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU. Diese
Absage an Brüssel vonseiten des Bundesrates Ende Mai hatte direkt zur Folge, dass das
sektorielle Abkommen im Strombereich ebenfalls vorläufig auf Eis gelegt wurde. Von
einem bilateralen Stromabkommen erhofften sich beide Seiten eine verbesserte
Zusammenarbeit im internationalen Stromhandel und eine Verbesserung der
Stromversorgungssicherheit. Vornehmlich in den Medien wurde darüber diskutiert, wie
die Schweiz ohne Abkommen mit der EU die Stromversorgung sicherstellen kann. Das
Ausmass dieser Diskussionen verdeutlichte auch die APS-Zeitungsanalyse 2021, die im
Sommer einen deutlichen Anstieg der medialen Berichterstattung über Energiefragen
feststellte (vgl. Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse 2021 im Anhang). 

Einen Coup bei der Frage nach der Stromversorgungssicherheit landete Bundesrat Guy
Parmelin im Herbst mit einer Videobotschaft an Vertreterinnen und Vertreter der
Wirtschaft. Im Video warnte der Wirtschaftsminister davor, dass die Schweiz schon in
wenigen Jahren mit einer Strommangellage rechnen müsse. So würden
Stromlieferungen aus der EU in die Schweiz ab 2025 zurückgehen, da die Union ab dann
vorschreibt, dass 70 Prozent des grenzüberschreitenden Stromhandels innerhalb des
EU-Strombinnenmarktes – dem die Schweiz ohne Stromabkommen nicht angehört –
stattfinden muss. Guy Parmelin forderte die Schweizer Unternehmen deshalb auf, sich
Konzepte zur kurzfristigen Reduktion von stromintensiven Produktionen zu überlegen,
um einen Zusammenbruch des Stromnetzes zu verhindern. Die Frage einer allfälligen
Stromknappheit war zwar nicht neu, dennoch griffen die Medien dieses Thema erneut
stark auf – wie auch ein Blick auf die APS-Zeitungsanalyse verdeutlicht – und
spekulierten, ob allenfalls in wenigen Jahren schon einzelne Trams und Züge im Winter
nicht mehr würden fahren können, sollte die Nachfrage das Angebot an Strom in der
Schweiz übersteigen. Die warnenden Worte vor einer Strommangellage veranlassten
Skeptikerinnen und Skeptiker der Energiewende gar dazu, die Energiestrategie 2050 für
gescheitert zu erklären. Zudem kursierten verschiedenste Ideen, wie der heiklen Lage
begegnet werden sollte. Während beispielsweise die ElCom erneut die Idee von
Gaskombikraftwerken in die Debatte einbrachte, die bei Strommangellagen kurzfristig
einspringen und die nötige Strommenge ins Netz einspeisen könnten, stellten
insbesondere Vertreterinnen und Vertreter der SVP die Forderung nach einem Neubau
oder zumindest dem langfristigen Weiterbetrieb der Schweizer AKWs in den Raum. 

Energieministerin Simonetta Sommaruga hatte dem Parlament bereits im Sommer die
Botschaft für das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren
Energien vorgelegt und gab damit den Fahrplan und den Lösungsansatz des
Bundesrates für den Stromsektor bekannt. Nach Ansinnen der Energieministerin soll
der Ausbau von erneuerbaren Energien – und damit die inländischen Kapazitäten –
stark gefördert und gleichzeitig eine Stromreserve für den Winter geschaffen werden,
damit die Schweiz ihre Stromversorgung zukünftig verstärkt eigenständig gewährleisten
kann. Gleichzeitig wollte die Energieministerin eine seit Jahren im Raum stehende
Forderung nach einer vollständigen Liberalisierung des Schweizer Strommarktes in das
Gesetzespaket aufnehmen. Dieses System ist in der EU seit Jahren Realität und bildet
unter anderem eine Voraussetzung vonseiten der Union für den Abschluss eines
sektoriellen Stromabkommens mit der Schweiz. 

Obwohl das Parlament die Pläne der Energieministerin zur Kenntnis genommen hatte,
wollte es im Hinblick auf die lange Planungszeit kein Risiko eingehen und bereits eine
Übergangslösung schaffen, um Ende 2022 ein Auslaufen einiger im ersten Energiepaket
der Energiestrategie 2050 festgelegten Energieförderungsmassnahmen zu verhindern.
Im Rahmen einer parlamentarischen Initiative stellte das Parlament deshalb in der
Herbstsession im Eiltempo bereits Weichen für die zukünftige Energiepolitik, obwohl
die Vorlage ursprünglich nur als Übergangslösung angedacht gewesen war. Demnach soll
für Sonnen-, Wind-, Geothermie- und Wasserkraftanlagen eine Förderung mittels
Investitionsbeiträgen von bis zu 60 Prozent der Kosten eingeführt werden, wodurch die
bisher vorherrschende Praxis von Einspeisevergütungen durch Einmalvergütungen
ersetzt wird. Zudem verlängerte das Parlament die Marktprämie bei bestehenden
Grosswasserkraftanlagen sowie den maximalen Wasserzins bis Ende 2030.

In verschiedenen kleineren Geschäften machte das eidgenössische Parlament zudem
Schritte in Richtung einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Ausbau der
erneuerbaren Energien. Vor allem der Nationalrat setzte Zeichen für einen Wandel in
der Energiepolitik, indem er beispielsweise als Erstrat stillschweigend ein vereinfachtes
Verfahren bei der Erstellung von Fotovoltaikanlagen in Industriegebieten befürwortete
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oder den Ausbau der Fotovoltaik auf den Dächern von Immobilien des Bundes
vorantreiben wollte. Ein angenommenes Postulat soll zudem das Potenzial von
Fotovoltaikanlagen auf Gebäuden der Schweizer Armee eruieren. Stillschweigend
passierte auch eine steuerpolitische Regelung die beiden Räte, sodass nachträgliche,
energetisch sinnvolle Investitionen bei Neubauten zukünftig schon nach wenigen
Jahren steuerlich abzugsfähig werden. Gleichzeitig wollte der Nationalrat sicherstellen,
dass die bestehenden Stromnetze möglichst effizient genutzt werden und teure
Kapazitätsausbauten aufgrund dezentraler, erneuerbarer Energieproduktionsstätten
verhindert werden, indem mit flexibleren Preisen die Nutzung besser geglättet werden
kann.

An ein heisses Eisen wagte sich schliesslich die UREK-NR im August 2021: Sie
befürwortete eine parlamentarische Initiative, mit der die nationalen
Nutzungsinteressen bei einem Projekt zum Ausbau der erneuerbaren Energien
zukünftig gegenüber anderen Interessen, wie beispielsweise dem Schutz der Umwelt,
als vorrangig erachtet werden sollen. Diese Frage hatte bereits in verschiedensten
Beratungen zu hitzigen Diskussionen geführt – die parlamentarische Beratung zur
Initiative stand bis Ende 2021 jedoch noch aus. In eine ähnliche Richtung zielte eine
Motion, welche den Prozess der Interessenabwägung zeitlich verkürzen möchte, damit
der Ausbau der erneuerbaren Energien von nationalem Interesse rascher vonstatten
geht – dieses Anliegen hiess der Nationalrat gut. 2

Alternativenergien

In Erfüllung eines Postulats der UREK-NR präsentierte der Bundesrat im Dezember 2015
einen Bericht zum internationalen Biogasmarkt im Brennstoffbereich. Das Dokument
resümierte, dass die Rahmenbedingungen für Biogas sowohl im Verkehrs- als auch im
Wärmebereich noch nicht optimal seien und die notwendigen Rahmenbedingungen für
einen europaweiten Biogashandel noch fehlten. Zentral für einen solchen Handel sei
ein europaweit harmonisiertes Handelssystem mit Herkunftsnachweisen. Ein erster
Schritt in diese Richtung habe die Schweiz deshalb im November 2013 zusammen mit
Deutschland, Dänemark, Frankreich, Grossbritannien und Österreich unternommen,
indem auf freiwilliger Basis eine Harmonisierung und gegenseitige Anerkennung der
Herkunftsnachweise vereinbart worden sei. Bezüglich des Biogas-Energiepotentials im
Inland nannte der Bericht – basierend auf den Energieperspektiven 2050 – eine
Energiemenge von 8'000 Terajoule (TJ). Die im Jahr 2014 produzierte Biogas-
Bruttoenergie von 4'300 TJ liesse sich demnach noch verdoppeln. Um die
Rahmenbedingungen im Inland zu verbessern, wolle der Bundesrat im Zuge der
Revisionen des CO2-Gesetzes und des Mineralölsteuergesetzes Änderungen vornehmen
und prüfen, ob eine Steuer- und Abgabebefreiungsmöglichkeit von virtuell
importiertem Biogas sinnvoll wäre. Im Sommer 2016 nahm die grosse Kammer
stillschweigend und diskussionslos vom Bericht Kenntnis und schrieb das Postulat ab. 3
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Umweltschutz

Klimapolitik

In Erfüllung des im Vorjahr überwiesen Postulats Bourgeois (fdp, FR) genehmigte der
Bundesrat einen Bericht über die Möglichkeit der Förderung biogener Treibstoffe.
Darin spricht sich die Regierung gegen eine zusätzliche Förderung aus. Zum einen sei
die Energieeffizienz geringer als bei anderen erneuerbaren Energieträgern. Zum
anderen sei das Potential zur Verwendung der Biomasse in der Schweiz gering und zur
Hälfte bereits ausgeschöpft. Darüber hinaus sei die Umnutzung anders genutzter
Flächen in Nutzflächen oftmals mit zusätzlichen Belastungen für die Umwelt verbunden.
Auch stehe die Produktion von Biomasse in Konkurrenz mit der
Nahrungsmittelproduktion. 4
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1) APS-Zeitungsanalyse 2020 – Energie 
2) APS-Zeitungsanalyse 2021 – Energie
3) AB NR, 2016, S. 912 ff.; Bericht BR vom 11.12.2015
4) Medienmitteilung BAFU vom14.9.12.
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